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Zitat von Tom123

Wenn es in NRW eine Pflicht zur Teilnahme gibt, wird sie wohl verletzt.

chilipaprika: Das es in der Praxis gar keine Konsequenzen hat, ist mir auch klar. Mir
ging es eher um eine formale Antwort wie das zu bewerten ist.

Schau doch bitte einfach mal in den entsprechenden Fahrtenerlass. Dort ist klar geregelt, unter
welchen Umständen die Nichtteilnahme zu ermöglichen ist und wie dann im Sinne der
Schulpflicht zu verfahren ist. Die Nichtteilnahme an einer mehrtägigen Fahrt ist für sich
genommen noch kein Verstoß gegen die Schulpflicht.

Edit: Nur um Missverständnisse zu vermeiden: das gilt, sofern besondere Ausnahmefälle
vorliegen, die eine Befreiung von der Teilnahme zu ermöglichen haben. Zumindest aus
Hamburg ist mir auch ein niederinstanzliches Urteil bekannt, dass die Rechtmäßigkeit eines
Bescheids bekräftigt hat, mittels der eine Schule einem Elternteil ein Zwangsgeld zur
Durchsetzung der Teilnahme angedroht hat. Ob man sich als Schule mit solchen Maßnahmen
einen Gefallen tut, halte ich hingegen für fraglich.
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